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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beschließt die Abwägung der Stellungnahmen zur 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) zum Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes Wusterhausen/Dosse, Planteil Ortsteil 
Bückwitz wie in der Anlage im Einzelnen aufgeführt (Stand Mai 2026). Im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurden keine Stellungnahmen übermittelt.

Die Verwaltung wird beauftragt die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
Stellungnahmen zum Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes Wusterhausen/Dosse, Planteil Ortsteil 
Bückwitz übermittelt haben, von der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

 laut Beschlussentwurf

 laut Änderungsvorschlag
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1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot 

                                                     
Der  Vorsitzende 

                                                     
Der Bürgermeister 

 



Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

§ 1 Abs. 7 Baugesetzbuch

Sachverhalt, Begründung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat mit Beschluss-Nr. BV/137/2021 zur 
Vorbereitung von Repoweringmaßnahmen im gemeindeübergreifenden Windpark bei Bückwitz die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Repowering im Windpark Bückwitz“ beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde 
auch der Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich im Parallelverfahren gemäß §
8 Abs. 3 BauGB gefasst (Einleitungsbeschluss-Nr. BV/166/2021). Ziel der Planung ist die Reduzierung des 
dargestellten Sondergebietes „Windkraftanlagen“ (Konzentrationszone) entsprechend der übergeordneten Ziele
der Regionalplanung über ein Windvorranggebiet.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand als öffentliche Auslage in der Zeit 
vom 31.07. - 13.09.2024 statt. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB mit Schreiben vom 31.07.2024 frühzeitig um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen übermittelt.

Zur Vorbereitung einer gerechten Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander, die in den Stellungnahmen als Einwendungen, Hinweise und Anregungen eingegangen sind, 
hat das beauftragte Planungsbüro und die Verwaltung die als Anlage beigefügte Abwägungstabelle in der 
Fassung Mai 2026 angefertigt, welche der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Finanzielle Auswirkungen:

 nein

Anlagen:

Zwischenabwägung


